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Neufassung der Richtlinie zur Mo-
dularisierung von Studiengängen 
vom 21. Dezember 2010 
Nach § 5 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 62 Abs. 2 Nr. 2 
des Gesetzes über die Hochschulen des Lan-
des Brandenburg – Brandenburgisches Hoch-
schulgesetz (BbgHG) vom 18.12.2008 (GVBl. 
I/08, Nr. 17, S. 313) in der jeweils geltenden 
Fassung - gibt sich die Brandenburgische 
Technische Universität Cottbus folgende Richt-
linie: 

 

Übersicht 
1. Verfahrensweise zur Modularisierung  

des Lehrangebots ...................................2 
2. Verfahrensweise zur Erstellung und 

Änderung von Modulbeschreibungen .....4 
3. Zuständigkeiten und förmliche 

Verfahrensweise .....................................5 
4. Inkrafttreten; Außerkrafttreten; 

Übergangsregelung ................................5 

1. Verfahrensweise zur Modularisierung 
des Lehrangebots 

a) Vorbemerkung  
1Die nachfolgend aufgeführten Verfahrenswei-
sen zur Modularisierung gelten für das gesam-
te Lehrangebot und sind somit auch auf Dip-
lomstudiengänge sowie das fachübergreifende 
Studienangebot anzuwenden. 2Durch die An-
wendung werden die Durchlässigkeit zwischen 
den Systemen und eine sinnvolle und transpa-
rente Studienorganisation gewährleistet. 

b)  Rechtliche Grundlagen 
Die Verfahrensweisen basieren auf den Be-
schlüssen der KMK (Ländergemeinsame 
Strukturvorgaben; vom 10. Oktober 2003 i.d.F. 
vom 4. Februar 2010 einschließlich der Rah-
menvorgaben für die Modularisierung und Ein-
führung von Leistungspunktsystemen in der 
Anlage) sowie den Empfehlungen des MWFK 
(Leitfaden zur Modularisierung vom 29. April 
2004) und der Verordnung über die Gestaltung 
von Prüfungsordnungen zur Gewährleistung 
der Gleichwertigkeit von Studium, Prüfungen 
und Abschlüssen (Hochschulprüfungsverord-

nung - HSPV vom 7. Juni 2007 i.d.F. vom 15. 
Juni 2010). 

c) Moduldefinition und Modulverantwort-
liche 

1Ein Modul ist die kleinste inhaltliche, struktu-
relle und prüfungsrechtliche Einheit eines Stu-
diengangs. 2Ein Modul vermittelt eine nachvoll-
ziehbare, klar beschriebene Teilqualifikation im 
Rahmen der Gesamtqualifikation eines Stu-
dienprogramms und unterscheidet sich inso-
fern vom klassischen „Studienfach“. 3Ein Modul 
geht somit über die Lehrveranstaltung hinaus. 
4Ein Modul wird über das Lernziel definiert, die 
Inhalte werden entsprechend zusammenge-
stellt.  
5Module sollten einen Mindestumfang von 
sechs Kreditpunkten haben, der Umfang muss 
immer eine gerade Kreditpunktzahl ergeben.1 
6Ein Modul schließt i.d.R. mit einer Prüfung ab. 
7Unter „Prüfung“ wird die bewertete und beno-
tete Gesamtleistung eines Moduls, die in die 
Gesamtnote des Studiengangs eingehen soll, 
verstanden. 8Werden Module zwar bewertet, 
aber nicht benotet, wird die erbrachte Gesamt-
leistung als „Studienleistung“ bezeichnet. 9Dies 
ist i.d.R. nur für praktische Studienabschnitte 
zulässig. 10Für Aussagen, die für beide Kate-
gorien zutreffen, ist der Oberbegriff „Prüfungs-
leistungen“ zu verwenden. 
11Die mit bzw. in einem Modul zu erbringenden 
Prüfungsleistungen einschl. Benotung werden 
durch die Modulverantwortliche oder den Mo-
dulverantwortlichen festgelegt und für alle Teil-
nehmenden verbindlich in der Modulbeschrei-
bung dokumentiert. 12Der Status eines Moduls 
im Rahmen eines Studienplans (Relevanz für 
die Gesamtnote) wird durch den Studiengang 
festgelegt. 13Ausgenommen hiervon sind Mo-
dule des fachübergreifenden Studiums, die 
grundsätzlich Prüfungsstatus haben, sowie 
Exkursionen und Betriebspraktika, die grund-
sätzlich mit einer Studienleistung abschließen.  
14Die Begriffe beinhalten keine Aussagen über 
die Form(en), in denen die jeweilige Leistung 
zu erbringen ist. 15Diese wird durch die Modul-

 
 
1 Existierende Module mit einem Umfang von vier 
Kreditpunkten können weiterhin in Curricula ver-
wendet werden. 
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beschreibung definiert, ebenso wie die dafür 
zu vergebende Kreditpunktzahl. 
16Ein Modul schließt mit einer Prüfungsleistung 
ab. 17In diese Prüfungsleistung können semes-
terbegleitende Teilleistungen (z.B. Referate, 
Übungsaufgaben, Testate) einfließen, wenn 
diese in einem inhaltlichen Zusammenhang 
stehen und sich erkennbar zu einer den Lern-
zielen des Moduls entsprechenden Gesamt-
leistung zusammenfügen (continuous assess-
ment). 18Art und Umfang der Prüfungsleistung 
müssen in der Modulbeschreibung verbindlich 
beschrieben werden.  
19Für jedes Modul gibt es eine Modulverant-
wortliche oder einen Modulverantwortlichen, 
die oder der nicht notwendigerweise zu den 
jeweils aktuell Lehrenden im Modul gehört. 
20Aufgaben der oder des Modulverantwortli-
chen sind insbesondere:  

- die inhaltliche Gestaltung des Moduls in Ab-
stimmung mit den beteiligten Lehrenden, 

- die Erarbeitung und Aktualisierung der Mo-
dulbeschreibung (s. Abschnitt 2),  

- die Absicherung der Lehre und die Abstim-
mung der Lehrinhalte,  

- die fristgerechte Beantragung der Einstel-
lung der Modulbeschreibung bzw. der Mo-
duländerungen in die Moduldatenbank,  

- die Koordination und Organisation der Mo-
dulprüfungsleistung,  

- die fristgerechte Meldung der Prüfungster-
mine, 

- die Bildung der Gesamtnote und zeitnahe 
Meldung der Prüfungsleistung an das Stu-
dierendensekretariat, 

- die Zustimmung zur Aufnahme des Moduls 
in ein Curriculum. 

21Modulverantwortliche sollen hauptamtliche 
Hochschullehrerinnen und -lehrer, sowie Hono-
rarprofessorinnen und -professoren, apl. Pro-
fessorinnen und Professoren oder Privatdo-
zentinnen und Privatdozenten sein. 

d) Kreditpunktvergabe 
1Für den mit einem Modul verbundenen durch-
schnittlichen Arbeitsaufwand der oder des Stu-
dierenden werden Kreditpunkte vergeben. 2Die 
Kreditpunkte werden durch das Modul definiert 

und können nicht, z.B. je nach Passfähigkeit in 
einem Studiengang, variiert werden. 
3Ein Kreditpunkt repräsentiert 1/60 des durch-
schnittlichen Jahresarbeitsaufwandes der Stu-
dierenden (Lernaufwand). 4Dies entspricht der 
Definition des ECTS. 5Bei einer Jahresarbeits-
zeit von 1.500 bis maximal 1.800h entspricht  
1 Kreditpunkt damit einem Aufwand von 25 bis 
maximal 30h. 
6Ein Bachelor-Studiengang hat in der Regel ei-
nen Umfang von sechs Semestern (=180 Kre-
ditpunkte), ein Master-Studiengang in der Re-
gel einen Umfang von vier Semestern (= 120 
Kreditpunkte), jeweils 30 Kreditpunkte pro Se-
mester. 7In die Berechnung sind alle Leistun-
gen eines Studiengangs (z.B. auch Praktika, 
Exkursionen) einzubeziehen. 
8Kreditpunkte werden für erfolgreiche Teilnah-
me am Modul vergeben, d.h. wenn die zum 
Modul gehörende Prüfung bzw. Studienleis-
tung bestanden bzw. erbracht wurde. 9Anwe-
senheit oder regelmäßige Teilnahme alleine 
sind für eine Kreditpunktvergabe nicht ausrei-
chend. 

e) Modulbeschreibung 
1Alle Module werden mit Inhalten, Lernzielen, 
verbundenen Leistungen, Angebotsturnus etc. 
ausführlich beschrieben (Modulformular, s. An-
lage 1) und in einer zentralen Moduldatenbank 
erfasst. 2Der Modultitel ist jeweils in deutscher 
und englischer Sprache anzugeben. 3Die Mo-
dulbeschreibung ist in der Lehrsprache abzu-
fassen. 4Mit Blick auf die Anforderungen, die 
sich aus dem ERASMUS-Studierendenaus-
tausch ergeben, sollen für alle Module mit der 
Lehrsprache Deutsch englische Übersetzun-
gen in der Moduldatenbank hinterlegt werden. 

f) Studienorganisation 
1Statt einer Anmeldung zur Prüfungsleistung 
wird eine Anmeldung zum Modul eingeführt, 
die automatisch die Verpflichtung enthält, auch 
die mit dem Modul verbundene Prüfungsleis-
tung abzulegen. 2Die Anmeldung erfolgt zu 
Semesterbeginn nach einer angemessenen 
Phase der Orientierung. 
3In den Prüfungsordnungen werden Fristen zur 
Ablegung der Prüfungsleistungen definiert 
bzw. Mindestanforderungen an das Studien-
pensum der Studierenden formuliert.  
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4Die Veranstaltungs- und Prüfungsverwaltung 
wird auf ein EDV-System umgestellt, dass die 
veränderten Gegebenheiten in der Organisati-
on (studienbegleitendes Prüfen etc.) abbildet. 
5Ziel ist es, über ein System zu verfügen, dass 
für Lehrende (Ergebnisübermittlung) und Stu-
dierende (Anmeldung, Leistungsstand) den 
Online-Zugriff ermöglicht. 
6Zur Vereinheitlichung bestimmter Schritte der 
Studien- und Prüfungsorganisation, zur Her-
stellung von Transparenz und Umsetzung be-
stimmter Standards der Studienreform werden 
Rahmenordnungen für die Durchführung von 
Bachelor- und Master-Studiengängen einge-
führt, deren allgemeine Bestimmungen für alle 
Studiengänge gleichermaßen gültig sind. 

2. Verfahrensweise zur Erstellung und Än-
derung von Modulbeschreibungen 

a) Vorbemerkung 
1Einerseits sollen die Modulbeschreibungen 
eine gewisse Verbindlichkeit erzeugen, insbe-
sondere sind sie rechtzeitig für die betroffenen 
Studierenden transparent zu halten. 2Anderer-
seits können die Modulbeschreibungen nicht 
vollkommen frei gestaltet und verändert wer-
den, da sonst die Gefahr der Willkür besteht. 
3Das im Folgenden entwickelte Verfahren stellt 
einen Mittelweg dar.  

b) Rechtliche Verankerung 
1Die Modulbeschreibungen sind nicht Bestand-
teil der Prüfungsordnungen, wenn auch die 
Rahmenordnungen jeweils eine Verknüpfung 
herstellen (jeweils § 6 Abs. 3 Satz 2 Rahme-
nO-Ba und RahmenO-Ma). 2Damit gelten für 
die Modulbeschreibungen nicht die langwieri-
gen Verfahrensschritte des hiesigen universitä-
ren Satzungsgebungs- oder Satzungsände-
rungsverfahrens. 3Gleichzeitig sollten sie aber 
auch nicht allein durch die Modulverantwortli-
che oder den Modulverantwortlichen erstellt 
oder geändert werden können. 4Als zusätzli-
cher Filter wird empfohlen, sowohl die Erstfas-
sung, als auch jede weitere Änderung, durch 
eine Beteiligung der betroffenen Prüfungsaus-
schüsse und Studiengangsleitungen auf eine 
breitere Legitimationsbasis zu stellen.  

c) Verfahren 
(1) Auswahl eines Modulverantwortlichen an-

hand der in den Empfehlungen der Arbeits-
gruppe (AG) Modularisierung entwickelten 
Kriterien (s. Abschnitt 1). 

(2) Erstellung oder Änderung (Vertrauens-
schutz beachten) der Modulbeschreibung 
durch die Modulverantwortliche oder den 
Modulverantwortlichen in der Moduldaten-
bank: inhaltliche und formale Festlegungen 
für die Module und die Prüfungsleistungen, 
siehe Anlage 1. 

(3) Abstimmung der Modulbeschreibung bzw. 
der Moduländerung mit den Studiengangs-
leitungen betroffener Studiengänge. 

(4) Weitergabe der Modulbeschreibung an die 
Moduladministratorin oder den Moduladmi-
nistrator der Fakultät zur Prüfung und Be-
arbeitung, z.B. Zuordnung der Lehrveran-
staltungen aus dem Veranstaltungsver-
zeichnis. 

(5) Weitergabe der Modulbeschreibung an die 
zentrale Moduladministratorin oder den 
zentralen Moduladministrator zur Prüfung 
und Bearbeitung, z.B. Aktivierung. 

(6) Die Termine zur Eingabe sowie zur Aktivie-
rung neuer bzw. geänderter Modulbe-
schreibungen werden wie andere Termine 
zur Studienorganisation durch das Präsidi-
alkollegium verbindlich beschlossen und 
bei Bedarf angepasst. 

(7) Bei Nichteinhaltung der genannten Fristen 
können die Änderungen erst im darauf fol-
genden Angebotsturnus in Kraft treten. 

Module, die in Prüfungsordnungen nicht mehr 
eingebunden werden dürfen, werden in der 
Moduldatenbank als „Auslaufmodul“ gekenn-
zeichnet. 

d)     Stundenplanung 
1Für solche Module, die als Service im Grund-
lagenbereich von vielen Studiengängen ge-
nutzt werden, werden durch die verantwortli-
chen Fakultäten in Absprache mit den Modul-
verantwortlichen Zeiten im Stundenplan festge-
legt, zu denen die Präsenzstunden angeboten 
werden. 2Diese Zeiten sind in jedem Jahr kon-
stant zu halten, auch wenn die jeweils Lehren-
den wechseln sollten.  
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3Dies gilt in erster Priorität z.B. für die Module 
der Mathematik, Informatik, Betriebswirt-
schaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Physik und 
Chemie, die als Grundlagenausbildung in meh-
reren ingenieurwissenschaftlichen Studien-
gängen verankert sind. 4Es ist in zweiter Priori-
tät auch auf andere Module anzuwenden, die 
von mehreren Studiengängen nachgefragt 
werden. 
5Die weitere Stundenplanung erfolgt mit Rück-
sicht auf diese fixierten Termine. 

3. Zuständigkeiten und förmliche Verfah-
rensweise 

1Da die Module nicht nur studiengangübergrei-
fend, sondern auch fakultätsübergreifend sein 
können, ist das Präsidialkollegium als Unter-
stützungsorgan des Präsidenten zur Koordina-
tion der Tätigkeiten der Fakultäten im Hinblick 
auf die hochschulweite Modularisierung aller 
Studiengänge zuständig (§§ 65 Abs. 1 Satz 4 
Nr. 3, 66 Abs. 2 Satz 1 BbgHG). 2Die hierzu 
erarbeitete Richtlinie wird nach einer Befürwor-
tung durch die Kommission für Lehre, Studium, 
Studienreform und Weiterbildung vom Senat 

(Grundsatzfragen von Studium und Lehre, § 67 
Abs. 1 Nr. 2 BbgHG) beschlossen und in den 
Fakultäten umgesetzt. 3Den gestuften Studien-
gängen ist – sofern noch nicht erfolgt – der je-
weils aktuelle allgemeine Abschnitt der ent-
sprechenden Rahmenordnung dem Abschnitt 
über die fachspezifischen Bestimmungen vor-
anzustellen. 

4. Inkrafttreten; Außerkrafttreten; Über-
gangsregelung 

(1) 1Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die 
Richtlinie in der Fassung vom 8. Oktober 2004 
außer Kraft. 

(2) 1Studiengänge, die vor dem 1. Mai 2010 
eingerichtet wurden, bedürfen bis spätestens 
31. Dezember 2012 oder aber bis zur  
(Re-)Akkreditierung bzw. einer Änderung oder 
Neufassung der fachspezifischen Bestimmun-
gen der Anpassung an diese Richtlinie. 2Sollen 
Module mit einem Umfang von 4 Kreditpunkten 
auch nach diesem Termin Bestand haben, ist 
hierfür eine aussagefähige fachliche Begrün-
dung vorzulegen. 
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Anlage 1: Kommentiertes Formular zur Erstellung von Modulbeschreibungen 
Modulbeschreibungen werden jeweils in der Lehrsprache abgefasst.  

Modulnummer / Module number: wird automatisch vergeben 

Modultitel / Module title (deutsch)  

Modultitel / Module title (englisch)  

Fakultät / Faculty  

Verantwortliche/r / Responsible staff member:  

Kreditpunkte / Credits:  

Lehrsprache / Language of teaching:  

Angebotsturnus / Frequency of offer: z.B. jedes WS, jedes SS oder jedes Semester 

Dauer / Duration:  z.B. ein oder zwei Semester 

Empfohlen für Studienphase / Recommended placement in the study plan:  

Anforderungsniveau des Moduls innerhalb eines konsekutiven Studiengangs zur Orientierung,  

z.B. Bachelor 1. Studienjahr 

Lehrformen und deren Anteil am Gesamtumfang / Forms of teaching and proportion: 

Vorlesung/Lecture: z.B. 4 SWS 

Seminar/Seminar: z.B. 2 SWS 

Übung/Exercise: - 

Praktikum/Practical training: z.B. 4 SWS 

Angabe jeweils in SWS, bei 2-semestrigen 
Modulen Gesamtsumme der SWS angeben 
(Semester 1 + 2) 

Selbststudium/Self-organised studies: z.B. 210 h Angabe immer in Stunden, nie SWS 

Lernziele / Learning outcome: 

Hier wird ausführlich beschrieben, über welche Fähigkeiten und Fertigkeiten (Kompetenzen) die Studierenden 
nach erfolgreichem Abschluss des Moduls verfügen, wie sie das vermittelte Wissen anwenden und in Zusam-
menhänge stellen können. 

Inhalt / Contents: 

ausführliche Beschreibung der Inhalte des Moduls 

Unterrichtsmaterialien und Literaturhinweise / Teaching materials and literature: 

Hinweise auf Skript, Standardlehrbücher oder –artikel; wenn aktuelle bzw. wechselnde Literatur verwendet wird, 
hier Hinweis darauf und Verweis auf Semesterbeginn 

Zu erbringende Prüfungsleistungen / Assessment mode: 

Auflistung der zu erbringenden Leistungen, z.B. Referat, Hausarbeit, Klausur, Praktikumsprotokolle, jeweils mit 
Umfang, Zusammensetzung und Wichtung im Falle von Teilleistungen 
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Empfohlene Voraussetzungen / Recommended prerequisites: 

z.B. allgemein erforderliche Kenntnisse: Abiturwissen in Mathematik, Biologie, Inhalte bestimmter Grundlagen-
module 

Zwingende Voraussetzungen / Mandatory prerequisites: 

Erfolgreiche Teilnahme an einem Modul, z.B. das erfolgreiche Bestehen der Modulprüfung von Mathematik I als 
Voraussetzung zur Teilnahme Mathematik II (Zwingende Voraussetzungen werden in der Abbildung der PO in 
der Form wirksam, dass eine Anmeldung zum Modul ohne Vorliegen eines Resultates im Studierendensekreta-
riat zum erfolgreichen Bestehen der Voraussetzung ausgeschlossen ist.) 

Bemerkungen / Remarks: 

z.B. Hinweise auf sinnvolle Modulkombinationen bzw. Passfähigkeit des Moduls im Sinne bestimmter Schwer-
punktbildung 

Veranstaltungen zum Modul / Module components: 

Angabe der Veranstaltungen zum Modul für die gesamte Moduldauer 

 

Genehmigt und ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Brandenburgischen Technischen Uni-
versität Cottbus vom 02. Dezember 2010, der Genehmigung durch den Präsidenten der Brandenburgischen 
Technischen Universität Cottbus vom 21. Dezember 2010 und der Anzeige an das Ministerium für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg mit Schreiben vom 21. Dezember 2010. 

Cottbus, den  21. Dezember 2010 

In Vertretung 

 

Prof. Dr.-Ing. Matthias Koziol  
Vizepräsident 

 

 

Die Ordnung wurde am 30. März 2011 in der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus niedergelegt. 
Die Niederlegung wurde am 30. März 2011 durch Anschlag in der Brandenburgischen Technischen Universität 
Cottbus bekannt gemacht. Tag der Bekanntmachung ist daher der 30. März 2011. 

Cottbus, 30. März 2011 

 

Walther Ch. Zimmerli  
Prof. Dr. habil. DPhil. h.c. (University of Stellenbosch)  
Präsident 
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